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Beratungsfolge Termin 
Gemeindevertretung 09.11.2023 

 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl des Bürgermeisters und über Einsprüche gemäß 
§ 50 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) 
 
Sachdarstellung: 
Gemäß § 50 des Kommunalwahlgesetzes hat die Gemeindevertretung über die Gültigkeit der 
Wahl des Bürgermeisters zu entscheiden. Dies soll gemäß § 74 der Kommunalwahlordnung in der 
ersten Sitzung nach Ablauf der Einspruchsfrist geschehen. Die Einspruchsfrist lief am 25.10.2023 
ab. 
 
Da keine Einsprüche oder Erkenntnisse vorliegen, dass die Wahl zu wiederholen oder das Ergeb-
nis zu korrogieren wäre, wird vorgeschlagen, dass die Gemeindevertretung die am 08.10.2023 
durchgeführte Bürgermeister-Direktwahl gem. § 50 KWG für gültig erklärt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß § 50 Kommunalwahlgesetz beschließt die Gemeindevertretung die Gültigkeit der Wahl der 
Bürgermeister-Direktwahl am 08.10.2023. 
 

 
 




